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EUROPAISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

INFORMATIONEN

DER RAT

ERSTE RICHTLINIE DES RATES

vom 11 . April 1967

zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die Umsatzsteuer

(67/227/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS
GEMEINSCHAFT —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbeson
dere auf die Artikel 99 und 100 ,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Par
laments,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und
Sozialausschusses ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Hauptziel des Vertrages ist es, im Rahmen
einer Wirtschaftsunion einen gemeinsamen Markt
zu schaffen, auf dem ein gesunder Wettbewerb
herrscht und der ähnliche Merkmale aufweist wie
ein Binnenmarkt.

Voraussetzung für die Verwirklichung dieses
Zieles ist es , daß in den Mitgliedstaaten zuvor
Rechtsvorschriften über die Umsatzsteuern an
gewandt werden, durch welche die Wettbewerbs
bedingungen nicht verfälscht und der freie Wa
ren- und Dienstleistungsverkehr im Gemeinsa
men Markt nicht behindert werden.

Die zur Zeit geltenden Rechtsvorschriften ent
sprechen nicht den genannten Voraussetzungen ;
es liegt somit im Interesse des Gemeinsamen
Marktes , eine Harmonisierung der Rechtsvor
schriften über die Umsatzsteuern vorzunehmen,
um soweit als möglich die Faktoren auszuschal
ten, die geeignet sind, die Wettbewerbsbedingun
gen sowohl auf nationaler Ebene als auch auf
Gemeinschaftsebene zu verfälschen, und um so
dann das Ziel der Beseitigung der Besteuerung
der Einfuhr und steuerlichen Entlastung der
Ausfuhr im Handelsverkehr zwischen den Mit
gliedstaaten erreichen zu können.

Die Untersuchungen haben gezeigt, daß die
Harmonisierung zur Beseitigung der kumulati
ven Mehrphasensteuersysteme und zur Annahme
eines gemeinsamen Mehrwertsteuersystems
durch alle Mitgliedstaaten führen muß .

Die größte Einfachheit und Neutralität eines
Mehrwertsteuersystems wird erreicht, wenn die
Steuer so allgemein wie möglich erhoben wird
und wenn ihr Anwendungsbereich alle Produk
tions- und Vertriebsstufen sowie den Bereich der
Dienstleistungen umfaßt ; es liegt folglich im
Interesse des Gemeinsamen Marktes und der
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In jedem Mitgliedstaat wird das Gesetz über
diese Ersetzung so bald wie möglich verkündet,
damit es zu einem von dem betreffenden Mit
gliedstaat unter Berücksichtigung der Konjunk
turlage zu bestimmenden Zeitpunkt, spätestens
aber am 1 . Januar 1970 , in Kraft treten kann.

Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes darf der Mit
gliedstaat bezüglich der Umsatzsteuer im Han
delsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten bei
der Einfuhr bzw. Ausfuhr keine pauschalen Aus
gleichsmaßnahmen aufrechterhalten oder ein
führen.

Artikel 2

Mitgliedstaaten, ein gemeinsames System anzu
nehmen, das auch auf den Einzelhandel Anwen
dung findet .

Die Anwendung der Steuer auf den Einzel
handel könnte in einigen Mitgliedstaaten jedoch
auf bestimmte praktische und politische Schwie
rigkeiten stoßen ; aus diesem Grund muß den
Mitgliedstaaten vorbehaltlich einer vorherigen
Konsultation die Möglichkeit belassen werden,
das gemeinsame System nur bis auf die Großhan
delsstufe einschließlich anzuwenden und gegebe
nenfalls auf der Einzelhandelsstufe oder auf der
ihr vorausgehenden Stufe eine ergänzende auto
nome Steuer anzuwenden.

Ein schrittweises Vorgehen ist notwendig, da
die Harmonisierung der Umsatzsteuern in den
Mitgliedstaaten zu erheblichen Änderungen der
Steuerstruktur führen und merkliche Folgen auf
budgetärem, wirtschaftlichem und sozialem Ge
biet haben wird .

Die Ersetzung der in den meisten Mitglied
staaten geltenden kumulativen Mehrphasen
steuersysteme durch das gemeinsame Mehrwert
steuersystem muß, selbst wenn die Sätze und
Befreiungen nicht gleichzeitig harmonisiert wer
den, eine Wettbewerbsneutralität in dem Sinne
bewirken, daß gleichartige Waren innerhalb der
einzelnen Länder ungeachtet der Länge des Pro
duktions- und Vertriebswegs steuerlich gleich
belastet werden und daß im grenzüberschreiten
den Handelsverkehr die steuerliche Belastung der
Waren bekannt ist, damit ein genauer Ausgleich
dieser Belastung vorgenommen werden kann ; in
einer ersten Stufe ist deshalb die Annahme eines
gemeinsamen Mehrwertsteuersystems durch alle
Mitgliedstaaten vorzusehen, ohne jedoch eine
gleichzeitige Harmonisierung der Steuersätze und
-befreiungen vorzuschreiben .

Es läßt sich jetzt noch nicht beurteilen, auf
welche Weise und binnen welcher Frist bei der
Harmonisierung der Umsatzsteuern das Ziel der
Beseitigung der im Handel zwischen den Mit
gliedstaaten bestehenden Besteuerung der Ein
fuhr und steuerlichen Entlastung der Ausfuhr
erreicht werden kann ; folglich ist es besser , den
Beginn der zweiten Stufe und die für diese Stufe
zu treffenden Maßnahmen später auf Grund von
Vorschlägen festzulegen, welche die Kommission
dem Rat unterbreitet —

Das gemeinsame Mehrwertsteuersystem be
ruht auf dem Grundsatz , daß auf Gegenstände
und Dienstleistungen, ungeachtet der Zahl der
Umsätze, die auf den vor der Besteuerungsstufe
liegenden Produktions- und Vertriebsstufen be
wirkt wurden, eine allgemeine zum Preis der
Gegenstände und Dienstleistungen genau propor
tionale Verbrauchssteuer anzuwenden ist .

Bei allen Umsätzen wird die Mehrwertsteuer,
die nach dem auf den Gegenstand oder die
Dienstleistung anwendbaren Steuersatz auf den
Preis des Gegenstands oder der Dienstleistung
errechnet wird, abzüglich des Mehrwertsteuer
betrags geschuldet , der die verschiedenen Ko
stenelemente unmittelbar belastet hat .

Das gemeinsame Mehrwertsteuersystem wird
bis auf die Einzelhandelsstufe einschließlich an
gewandt.

Bis zur Beseitigung der Besteuerung der Ein
fuhr und der steuerlichen Entlastung der Aus
fuhr im Handelsverkehr zwischen den Mitglied
staaten steht es den Mitgliedstaaten vorbehaltlich
der in Artikel 5 vorgesehenen Konsultation je
doch frei, dieses System nur bis auf die Groß
handelsstufe einschließlich anzuwenden und ge
gebenenfalls auf der Einzelhandelsstufe oder auf
der ihr vorausgehenden Stufe eine autonome er
gänzende Steuer anzuwenden .

Artikel 3

Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission
eine zweite Richtlinie über die Struktur und die
Anwendungsmodalitäten des gemeinsamen Mehr
wertsteuersystems.HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1 Artikel 4

Die Mitgliedstaaten ersetzen ihr derzeitiges
Umsatzsteuersystem durch das in Artikel 2 be
zeichnete gemeinsame Mehrwertsteuersystem.

Damit der Rat vor Ablauf der Übergangszeit
hierüber beraten und , wenn möglich, Beschlüsse
fassen kann, unterbreitet die Kommission dem
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Artikel 5

Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, von der in Ar
tikel 2 Absatz 4 vorgesehenen Möglichkeit Ge
brauch zu machen, so wendet er sich auch im
Hinblick auf die Anwendung des Artikels 102 des
Vertrages rechtzeitig an die Kommission.

Artikel 6

Rat vor Ablauf des Jahres 1968 Vorgehläge dar
über , auf welche Weise und binnen welcher Frist
die Harmonisierung der Umsatzsteuern das Ziel
erreichen kann, das darin besteht , die Besteue
rung der Einfuhr und die steuerliche Entlastung
der Ausfuhr im Handelsverkehr zwischen den
Mitgliedstaaten unter Wahrung der Neutralität
dieser Steuern in bezug auf den Ursprung der
Gegenstände und Dienstleistungen zu beseitigen .

Dabei sind insbesondere das in den Mitglied
staaten unterschiedliche Verhältnis zwischen di
rekten und indirekten Steuern, die Auswirkun
gen einer Änderung der Steuersysteme auf die
Steuer- und Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten
sowie der Einfluß der Steuersysteme auf die
Wettbewerbsbedingungen und die soziale Lage
in der Gemeinschaft zu berücksichtigen.

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten ge
richtet .

Geschehen zu Brüssel am 11 . April 1967 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

R. VAN ELSLANDE

ZWEITE RICHTLINIE DES RATES

vom 11 . April 1967

zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Umsatzsteuern — Struktur und Anwendungsmodalitäten des gemeinsamen

Mehrwertsteuersystems

(67/228/EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN WIRTSCHAFTS
GEMEINSCHAFT —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbeson
dere auf die Artikel 99 und 100 ,

gestützt auf die erste Richtlinie des Rates vom
11 . April 1967 zur Harmonisierung der Rechts
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Um
satzsteuer ( 1 ),

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parla
ments,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und So
zialausschusses ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Ersetzung der gegenwärtig in den
Mitgliedstaaten geltenden Umsatzsteuern durch
ein gemeinsames Mehrwertsteuersystem soll die

Erreichung der in der ersten Richtlinie darge
legten Ziele ermöglicht werden.

Bis zur Beseitigung der Besteuerung der Ein
fuhr und der steuerlichen Entlastung der Aus
fuhr kann den Mitgliedstaaten hinsichtlich der
Festsetzung des Steuersatzes oder der differen
zierten Steuersätze eine weitgehende Autonomie
belassen werden.

Vorübergehend können in den Mitgliedstaa
ten auch gewisse Unterschiede bei den Modalitä
ten für die Anwendung der Steuer zugelassen
werden ; es müssen jedoch geeignete Verfahren
vorgesehen werden, um einerseits die Wettbe
werbsneutralität zwischen den Mitgliedstaaten zu
gewährleisten und um andererseits die betreffen
den Unterschiede schrittweise einzuschränken
oder zu beseitigen, damit schließlich eine Über
einstimmung der nationalen Mehrwertsteuer
systeme erreicht und somit die Verwirklichung
des in Artikel 4 der ersten Richtlinie genannten
Zieles vorbereitet wird.

Damit das System einfach und neutral ange
wandt und der normale Steuersatz in vernünf
tigen Grenzen gehalten werden kann, müssen(M Siehe Seite 1301/67 dieses Amtsblatts .


